
 

 

Italien: Regierung geplatzt. Neuwahlen drohen 

Präsident Mattarella hat von seinem Recht, einen Minister abzulehnen, Gebrauch gemacht. In 

diesem Fall handelte es sich um den Euro-Kritiker Paolo Savona. Nachdem die beiden Beinahe-

Regierungsparteien ihren Fortbestand an die Genehmigung ihrer vorgeschlagenen Namen geknüpft 

hatten, bedeutete die Entscheidung des Präsidenten den Abbruch der Regierungsbildung. 

Als Konsequenz dessen sind Neuwahlen im Herbst ein wahrscheinliches Szenario. In der 

Zwischenzeit könnte der Präsident eine Technokraten-Regierung installieren. An der Spitze würde 

wohl Carlo Cottarelli stehen, ehemaliger IMF-Direktor und zweifellos politisch gemäßigter als die 

derzeitige politische Mehrheit. Allerdings wären dessen Chancen auf nachhaltige Änderungen 

gering, da ihm ausreichender Rückhalt im Parlament fehlen würde.  

Die gute Nachricht ist nun, dass den Euro-Kritikern vorerst der Wind aus den Segeln genommen 

wurde. Die schlechte ist jedoch, dass die Unsicherheit, die von Italien auf die Finanzmärkte ausgeht, 

noch nicht vorbei ist.  
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